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Förderung durch die Stiftung Mercator .

Laufzeit bis Ende 2025 .

Rechtswissenschaftliche Begleitung 
und Analyse der Fortentwicklung des 
EU-Energie - und Klimarechts im 
èǈȖȽǳȿ Ǭǳɸ ṩgɰǳǳȿ EǳǈȴṪ.

Ferner ḻ ąȽɸǳʆʷʎȿȎ Ǭǳɸ ṩðǈʎǤǳɰǳ 
MȿǳɰȎȜǳ ȍʔɰ ǈȴȴǳ MʎɰɊɭǘǳɰṪ-Pakets in 
nationales Recht.

Online -ðǳȽȜȿǈɰɰǳȜȖǳ ṩgɰǳǳȿ Eǳǈȴ 
ǳɰȰȴǘɰʆṪ an jedem letzten Dienstag 
eines Monats mit aktuellen 
Entwicklungen und vertieften Analysen.

Wichtiger Aspekt des 
Projekts:

Wir wollen das Wissen um 
die sich ändernde Rechtslage 
allgemeinverständlich an die 
Öffentlichkeit weitergeben 
und komplexe 
rechtswissenschaftliche 
Hintergründe erklären und 
ṩʔǤǳɰɸǳʆʷǳȿṪṁ
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Agenda
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ṩfȜʆ for ᶥᶥṫḻ åǈȰǳʆ ȽȜʆ gǳɸǳʆʷǳɸʦɊɰɸǥȖȴǘȎǳȿ Ǭǳɰ Mą-Kommission

26.10.2021 Green Deal erklärt

14.07.2021
KOM -µȜʆʆǳȜȴʎȿȎ ṩfȜʆ for ᶥᶥṪ

CO2-Bepreisung

Überarbeitung

ÅRL EU-Emissionshandel (EHS),

ÅLastenteilungs -VO (ESR), 

ÅRL zur Energiebesteuerung,

ÅLULUCF -VO (Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen, 
Forstwirtschaft)

Neu:

Å VO CO 2-Grenzausgleichssystem

Å VO Klima -Sozialfonds

Saubere Energie

Å Änderung Erneuerbaren -RL

Å Neufassung Energieeffizienz -RL

Å Änderung TEN-E-VO (Q1/2021)

Noch offen:

Å Änderung Gebäudeeffizienz -RL 
(Q4/2021)

Å ṩGaspaket Ṫ (Q4/2021)

Verkehr

Å Änderung VO zur 
Festsetzung von CO2-
Emissionsnormen : neue Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge

Å Neue VO über Aufbau der 
Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe (bisher RL)

Å Neue VO ReFuelEU Aviation

Å Neue VO ReFuelEU Maritime

Reform KOM -Leitlinien für Klima, Umwelt und Energie ( KUEBLL ) 2022-2030 ( Q2/2021 )

5

EU-Klimagesetz (30.06.2021): EU -Ziele
Å Min. 55 % THG-Minderung bis 2030
Å Klimaneutralität bis spätestens 2050



Themenblock I:
Updates und Aktualisierungen
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Maßnahmen gegen steigende 
Energiepreise
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KOM Mitteilung: Steigende Energiepreise ṜǳȜȿǳ ṩþɊɊȴǤɊʬṪ ȽȜʆ 
Gegenmaßnahmen und Hilfeleistungen (13.10.2021)

Analyse der Kommission zu den Ursachen des aktuellen Anstiegs

ҍGestiegene weltweite Energie -, insb. Gasnachfrage ;

ҍGaspreise mit entscheidendem Einfluss auf Strompreise , zudem weniger Erneuerbaren -
Energie aufgrund saisonaler Witterungsbedingungen;

ҍStarker Anstieg des europäischen CO 2-Preises (wenn auch mit geringerer Auswirkung).

Ziel der Toolbox : rasche Reaktion mit koordiniertem Ansatz

Sofortmaßnahmen zum Schutz von Verbrauchern und Unternehmen (eher MS -Ebene)

ҍFinanzielle Soforthilfe und Vermeidung von Netztrennungen für vulnerable Haushalte;

ҍBesteuerung (auch: andere Quellen für Erneuerbaren -Förderung statt Abgaben);

ҍStaatliche Beihilfen (insb. Anpassen an die Energiewende und daran teilnehmen);

ҍVerstärkte Marktüberwachung (auch: europäischer CO 2-Markt; Kommission sieht keine 
Anhaltspunkte, dass Spekulationen wichtiger Grund für Preisanstieg sind).
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KOM Mitteilung: Steigende Energiepreise ṜǳȜȿǳ ṩþɊɊȴǤɊʬṪ ṓuuṔ

Mittelfristige Maßnahmen (größtenteils EU -Ebene) , u.a.

ҍNeuer Rechtsrahmen für Gas- und Wasserstoffmarkt (Dez. 2021);

ҍEU-Taxonomie : Erlass eines Delegierten Rechtsakts zu Erdgas und Kernenergie;

ҍPrüfen: Aufbau strategischer Erdgasreserve der EU sowie freiwillige gemeinsame Beschaffung;

ҍWirksamere Gas - und zukunftssicherere Energiespeicherung (als zentrales Mittel der Flexibilität);

ҍPrüfen der Vor - und Nachteile der derzeitigen Gestaltung des Stromgroßhandelsmarktes ;

ҍStellung der Verbraucher/innen stärken (Informationen sowie Teilnahme als Prosumenten ); 

ҍ Investitionen in erneuerbare Energien (insbesondere Genehmigungsverfahren beschleunigen);

ҍ Investitionen in Systemintegration, Gebäudesanierung und Energieeffizienz.

Fazit der Kommission :
ṩDie beste Absicherung gegen Preisschocks wie den, dem sich die EU derzeit ausgesetzt 
sieht, ist der Übergang zu sauberer Energie Ṝ ¦ǳʆʷʆ ȎȜȴʆ ǳɸṗ ȰǳȜȿǳ ĮǳȜʆ ʷʎ ʦǳɰȴȜǳɰǳȿṜẅ
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Reaktionen von Europäischem Rat und (Energieminister -)Rat

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 21./22.10.2021, insb.

ҍKommission wird ersucht, die Funktionsweise der Gas- und Elektrizitätsmärkte sowie des 
EU-Emissionshandels ʷʎ ʎȿʆǳɰɸʎǥȖǳȿḼ ʎȿǬ ʷʎ ǤǳʧǳɰʆǳȿḼ ṩob bestimmte 
Handelsverhaltensweisen weitere Regulierungsmaßnahmen erfordern ṪṆ

ҍMʎɰɊɭǘȜɸǥȖǳ uȿʦǳɸʆȜʆȜɊȿɸǤǈȿȰ ʧȜɰǬ ǳɰɸʎǥȖʆḼ ʷʎ ɭɰʔȍǳȿḼ ṩwie im Rahmen des vorhandenen 
Kapitalspielraums Investitionen in die Energiewende beschleunigt werden können Ṫṁ

(Energieminister -)Rat: Außerordentliche Tagung des Rates am 26.10.2021

ҍWie könnten die Sofortmaßnahmen der Mitgliedstaaten durch Maßnahmen auf EU -Ebene 
unterstützt und ergänzt werden?

ҍReichen die von der Kommission vorgeschlagenen mittelfristigen Maßnahmen aus, um der 
Herausforderung künftiger Energiepreisschwankungen zu begegnen? Welche weiteren 
Maßnahmen, einschließlich des Einsatzes von EU -Finanzinstrumenten , kommen in 
Betracht?
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Stand der EU -
Gesetzgebungsverfahren
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Gang des ordentlichen EU -Gesetzgebungsverfahrens

26.10.2021 Green Deal erklärt

EU KOM: Vorbereitende Arbeiten und Verfahren
(Inception Impact Assessment, Strategien, öff . Konsultationen)

EU KOM: Initiativvorschlag für EU -Rechtsakt
(mit Begründung und Impact Assessment)

EU-Parlament : Abstimmung über Änderungen 
in Ausschüssen + Plenum Rat der EU ḻ ṩǈȴȴȎǳȽǳȜȿǳ !ʎɸɰȜǥȖʆʎȿȎñ

Informeller Trilog zw. EU -Parlament, Rat der EU und EU KOM
Nach Einigung: Formale Bestätigung durch EU -Parlament und Rat der EU

Verordnung : Unmittelbare 
Geltung in allen Mitgliedstaaten

Richtlinie : Umsetzung durch die 
Mitgliedstaaten binnen Frist
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EP-Ausschuss EU-Rechtsakt Berichterstatter Shadows

ENVI
Umweltfragen

EHS einschließlich Schifffahrt Peter Liese (EPP) Jytte Guteland (S&D), Emma Wiesner ( Renew ), Michael Bloss (Greens), Danilo Oscar Lancini
(ID), Alexandr Vondra (ECR), Silvia Modig (The Left )

EHS Luftverkehr Suncana Glavak (EPP) Milan Brglez (S&D), Claudia Gamon ( Renew ), Bas Eickhout (Greens), Anna Zalewska (ECR), 
Silvia Modig (The Left )

EHS Marktstabilitätsreserve Cyrus Engerer (S&D) Emma Wiesner ( Renew ), Michael Bloss (Greens), Alexandr Vondra (ECR), Silvia Modig (The 
Left ) 

Lastenteilung Jessica Polfjärd (EPP) Javi Lopez (S&D), Linea Sogaard -Lidell (Renew ), Margrete Auken (Greens), Silvia Sardone (ID), 
Anna Zalewska (ECR), Silvia Modig (The Left )

LULUCF (Landnutzung etc.) Ville Niinistö (Greens) Dan -Stefan Motreanu (EPP), Delara Burkhardt (S&D), Martin Hojsik (Renew ), Anna Zalewska
(ECR), Manual Bompard (The Left )

CO2-Emissionsstandards Pkw und 
leichte Nfz Jan Huitema (Renew ) Jens Gieseke (EPP), Sara Cerdas (S&D), Bas Eickhout (Greens), Sylvia Limmer (ID), Pietro 

Fiocchi (ECR), Katenina Konecna (The Left )

Sozial -Klimafonds Esther de Lange (EPP) Petar Vitanov (S&D), Ondrej Knotek (Renew ), Sara Matthieu (Greens), Joelle Mélin (ID), Andrey 
Slabakov (ECR), Petros Kokkalis (The Left )

CBAM (CO 2-Grenzausgleichssystem) Mohammed Chahim
(S&D) Adam Jarubas (EPP), Nicolae Stefanuta (Renew ), Yannick Jadot (Greens), Catherine Griset (ID)

ITRE
Industrie, 

Forschung und 
Energie

Energieeffizienz Niels Fuglsang (S&D) Pernille Weiss (EPP), Nicola Danti (Renew ), Jutta Paulus (Greens), Markus Buchheit (ID), 
Grzegorz Tobiszowski (ECR), Sandra Pereira (The Left )

Erneuerbare Energien Markus Pieper (EPP) Mónica Silvana González (S&D), Christophe Grudler (Renew), Ville Niinistö (Greens), Paolo 
Borchia (ID), MʦʹǳȿþɊɼǳȿɊʦɸȰʮ(ECR), Sira Rego (The Left)

ECON
Wirtschaft Energiebesteuerung Johan van Overtveldt

(ECR)
Georgios Kyrtsos (EPP), Joachim Schuster (S&D), Ondrej Kovarik (Renew), Claude Gruffat
(Greens)

TRAN
Verkehr

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe Noch offen

Nachhaltige Kraftstoffe Luftverkehr Noch offen

Nachhaltige Kraftstoffe Schifffahrt Noch offen



Themenblock I:
Fragen und Antworten
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Themenblock II: Reform der   
Erneuerbare -Energien -Richtlinie
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Reform des Rechts der 
Herkunftsnachweise
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HKN: Bisherige Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten, für geförderten 
Strom keine HKN auszustellen, 
gestrichen (Art. 19 Abs. 2 Uabs . 1, 
Uabs . 5, Abs. 8 lit . b).

Änderung steht laut KOM im 
Zusammenhang mit der 
Ermöglichung der Übertragung 
jeglicher HKN im Rahmen von 
Power Purchase Agreements 
(PPA; Art. 15 Abs. 4). 

ṪMit Artikel 1 Absatz 8 werden Artikel 
19 Absätze 2 und 8 der RED II derart 
geändert, dass die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten gestrichen wird, 
Erzeugern, die finanzielle Unter -
stützung erhalten, keine Herkunfts -
nachweise auszustellen, was mit den 
Änderungen im Zusammenhang mit 
Strombezugsverträgen nach 
Artikel 15 zusammenhängt. ṫ

COM(2021) 557 final, RED III KOM -Vorschlag , S. 11
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Änderungen bei Herkunftsnachweisen (Art. 19 RED III -Entwurf)



Textvergleich: Art. 19 RED II/RED III KOM -Vorschlag

Art. 19 RED II vs. Art. 19 RED III KOM -Vorschlag

2. Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage eines Produzenten von Energie aus erneuerbaren 
Quellen ein Herkunftsnachweis ausgestellt wird , es sei denn, die Mitgliedstaaten beschließen, um dem Marktwert des 
Herkunftsnachweises Rechnung zu tragen, einem Produzenten, der finanzielle Förderung aus einer Förderregelung 
erhält, keinen Nachweis auszustellen . Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Herkunftsnachweise für Energie aus nicht 
erneuerbaren Quellen ausgestellt werden. Die Ausstellung von Herkunftsnachweisen kann von einer Mindestkapazität 
abhängig gemacht werden. Ein Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 1 MWh. Für jede Einheit produzierte Energie wird 
nicht mehr als ein Herkunftsnachweis ausgestellt.

ṓḽṔ

Um den Marktwert des Herkunftsnachweises zu berücksichtigen, können die Mitgliedstaaten unter anderem 
entscheiden, dem Produzenten einen Herkunftsnachweis auszustellen und diesen unmittelbar zu entwerten.

8. Wird von einem Elektrizitätsversorger verlangt, den Anteil oder die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen in seinem 
Energiemix für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 9 Buchstabe a der Richtlinie 2009/72/EG nachzuweisen, so verwendet er hierfür
Herkunftsnachweise, es sei denn :,

a) es handelt sich um den Anteil an seinem Energiemix, der etwaigen nicht rückverfolgten Handelsangeboten entspricht, 
wofür der Versorger den Restenergiemix nutzen kann ; oder

b) der Mitgliedstaat hat beschlossen, einem Produzenten, der finanzielle Förderung aus einer Förderregelung erhält, 
keine Herkunftsnachweise auszustellen .
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Zusammenhang mit Neuregelung zu PPA (Art. 15 RED III -Vorschlag)

Aufwertung : PPA werden neben Förderregelungen als Mittel zur Erreichung der EE -
Beiträge der Mitgliedstaaten explizit genannt (Art. 3 Abs. 4a).

Verschiedene Einzelmaßnahmen (Art. 15 Abs. 4):

- Mitgliedstaaten müssen ungerechtfertigte regulatorische und administrative 
Hemmnisse abschaffen;

- Jegliche mit dem PPA verbundenen HKN müssen dem Käufer übertragen 
werden können (Zusammenhang mit Änderungen bei HKN nach Art. 19);

- Maßnahmen zur Förderung von PPA müssen in den integrierten nationalen 
Energie - und Klimaplänen ( iNEKP ) durch MS beschrieben werden;

- Mitgliedstaaten müssen in ihren Fortschrittsberichten Indikation über das Volumen 
der EE -Stromerzeugung angeben, die über PPA unterstützt wird.
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Auswirkungen der Vorschläge zu PPA und HKN im deutschen Recht

PPAs werden genutzt, um die Lieferung ungeförderten Stroms vertraglich direkt zwischen 
Anlagenbetreiber und Stromverbraucher (z. B. Unternehmen) zu vereinbaren.

ҍ In dieser Konstellation kann Anlagenbetreiber bereits nach geltender Rechtslage die zugehörigen 
HKN zu dem gelieferten Strom auf den Vertragspartner übertragen.

Bei gefördertem Strom kann Anlagenbetreiber HKN nicht übertragen, sondern muss  dem 
·ǳʆʷǤǳʆɰǳȜǤǳɰ Ǭǈɸ èǳǥȖʆ ǳȜȿɰǘʎȽǳȿḼ ǬȜǳɸǳȿ ðʆɰɊȽ ǈȴɸ ṩðʆɰɊȽ ǈʎɸ ǳɰȿǳʎǳɰǤǈɰǳȿ MȿǳɰȎȜǳȿ 
oder aus Grubengas, finanziert aus der EEG -ąȽȴǈȎǳṪ ʷʎ ȰǳȿȿʷǳȜǥȖȿǳȿ ṓ§ 20 Nr. 2 EEG 2021).

ҍKOM -Vorschlag würde PPA über die Lieferung EEG -geförderten Stroms ermöglichen.

Doppelvermarktungsverbot § 80 Abs. 2 EEG 2021: Anlagenbetreiber dürfen keine HKN für 
geförderten Strom weitergeben.

ҍDoppelvermarktungsverbot wäre europarechtswidrig und müsste abgeschafft werden.

ҍZiel Harmonisierung: in vielen Mitgliedstaaten werden HKN für geförderten Strom ausgestellt.
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Einordnung des Vorschlags

KOM -Vorschlag ist der wiederholte Versuch eine Regelung zu schaffen, dass Ausstellung 
von HKN für geförderten Strom nicht optional, sondern verpflichtend ist.

Was ist diesmal mit Blick auf die Situation in Deutschland anders?

ҍSinn und Zweck des Doppelvermarktungsverbots (Schutz der EEG -Umlagezahler vor doppelter 
Inanspruchnahme) geschwächt, je stärker das EEG 2021 durch Bundesmittel finanziert wird.

ҍFinanzierung von EE -Anlagen im Rahmen der Direktvermarktung nicht nur über EEG -
Umlagezahler, sondern auch über den Markt (marktliche Komponente könnte durch 
Weiterentwicklung der Marktprämie, bspw. CfD noch gestärkt werden). 

Aber: HKN für jeglichen geförderten Strom könnte Flutung des HKN -Markts bedeuten 
ʎȿǬ ʷʎ ǳȜȿǳȽ Ğǳɰʆʦǳɰȴʎɸʆ ʦɊȿ o¨· ȍʔȖɰǳȿṆ gǳȍǈȖɰ Ǭǳɸ ṩgɰǳǳȿʧǈɸȖȜȿȎɸṪ

Mögliche Kompromisslinien?

ҍNur neue Anlagen,

ҍNur neue Anlagen gefördert durch Mechanismus mit Rückzahlungsverpflichtungen (z. B. CfD ),

ҍḽ
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Anforderungen an grünen 
Wasserstoff
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Neue Anlage
Solar/Wind/Biomasse

Elektrolyseur

Direktleitung

Stromnetz

Wasserstofflieferung

Bestandsanlage
Solar/Wind/Biomasse

Räumliche Nähe zwischen den Anlagen?



Anforderungen an grünen Wasserstoff ṜEuropäische Rechtsakte

26.10.2021 Green Deal erklärt24

Derzeitige EE -RL (RED II)
Å Keine einheitlichen, für alle Sektoren geltenden Anforderungen an 

grünen Wasserstoff

Å Art. 27 Abs. 3 EE -RL

Å regelt Anforderungen für d ie Anrechnung von grünem 
Wasserstoff auf die EE -Ziele im Verkehrssektor (Art. 25 Abs. 1),

Å unterscheidet zwischen Lieferung über Direktleitung und 
Entnahme aus dem Stromnetz.

Novelle der EE -RL (RED III)
Entwurf enthält einige neue Regelungen 
für grünen Wasserstoff

Delegierter Rechtsakt der EU -Kommission 
Å Konkretisiert die Anforderungen für die Anrechnung grünen 

Wasserstoffs;

Å Erlass bis zum 31.12.2021;

Å Bislang liegt nur ein Leak eines Entwurfs vor (April 2021).



Kernaussagen zu den Vorgaben des Delegierten Rechtsakts (Leak)

Ziel des Delegierten Rechtsakts (Ergänzung der EE -RL):
Einführung einer gemeinsamen europäischen Methode , um detaillierte Vorschriften zur 
Einhaltung der Anforderungen an Wasserstoff aus EE -Strom für die Anrechnung auf die 
Ziele der Mitgliedstaaten im Verkehrssektor festzulegen.

Regelungen im Leak:

Å Kriterium der Zusätzlichkeit näher definiert, EE-Anlage muss innerhalb derselben 12 Monate in 
Betrieb genommen werden wie Elektrolyseur Ṝoder später 

Å Bei Strombezug aus dem Netz:

- Zeitgleichheit von Stromerzeugung und -verbrauch (15 -Minuten -Intervall),

- Strombezug aus derselben Gebotszone wie Elektrolyseur (oder aus benachbarter Gebotszone 
ohne systematischen Netzengpass),

- Keine Förderung des eingesetzten Stroms.
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Grüner Wasserstoff in der RED III: Änderung der Definition für 
ǳɰȿǳʎǳɰǤǈɰǳ ¨ɰǈȍʆɸʆɊȍȍǳ ȿȜǥȖʆ ǤȜɊȎǳȿǳȿ ąɰɸɭɰʎȿȎɸ ṓṩèf·=ÂṪṔ

Art. 2 Abs. 36 RED II

ṩȍȴʔɸɸȜȎǳ ɊǬǳɰ ȎǈɸȍɔɰȽȜȎǳ ǳɰȿǳʎǳɰǤǈɰǳ 
Kraftstoffe für den Verkehr nicht 
ǤȜɊȎǳȿǳȿ ąɰɸɭɰʎȿȎɸṪ ắ

flüssige oder gasförmige im 
Verkehrssektor eingesetzte Kraftstoffe mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen oder 
Biogas, deren Energiegehalt aus 
erneuerbaren Energiequellen mit 
Ausnahme von Biomasse stammt.

Art. 2 Abs. 36 RED III KOM -Vorschlag

ṩǳɰȿǳʎǳɰǤǈɰǳ ¨ɰǈȍʆɸʆɊȍȍǳ ȿȜǥȖʆ ǤȜɊȎǳȿǳȿ 
ąɰɸɭɰʎȿȎɸṪ ɊǬǳɰ ṩǳɰȿǳʎǳɰǤǈɰǳ =ɰǳȿȿɸʆɊȍȍǳ 
ȿȜǥȖʆ ǤȜɊȎǳȿǳȿ ąɰɸɭɰʎȿȎɸṪ ắ 

flüssige oder gasförmige Kraft - oder 
Brennstoffe, deren Energiegehalt aus 
erneuerbaren Energiequellen mit 
Ausnahme von Biomasse stammt.
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Grüner Wasserstoff in der RED III: Änderung des Anwendungsbereichs

Änderung der Überschrift von Art. 27 EE -RL

Erw. 34 RED III KOM -Vorschlag:

ṩEǈ ǳɰȿǳʎǳɰǤǈɰǳ =ɰǳȿȿɸʆɊȍȍǳ ȿȜǥȖʆ ǤȜɊȎǳȿǳȿ ąɰɸɭɰʎȿȎɸ ʎȿǈǤȖǘȿȎȜȎ ʦɊȽ ðǳȰʆɊɰḼ Ȝȿ ǬǳȽ 
sie verbraucht werden, als erneuerbare Energien anzurechnen sind, sollten die Regeln für 
die Ermittlung, ob es sich bei mit Strom hergestellten Brennstoffen um erneuerbare 
Brennstoffe handelt, die bisher für diese Brennstoffe nur bei ihrem Verbrauch im 
Verkehrssektor galten , unabhängig vom Verbrauchssektor auf alle erneuerbaren 
=ɰǳȿȿɸʆɊȍȍǳ ȿȜǥȖʆ ǤȜɊȎǳȿǳȿ ąɰɸɭɰʎȿȎɸ ǈȿȎǳʧǈȿǬʆ ʧǳɰǬǳȿṁṪ
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Verkehr

Industrie

Strom

Wärme

Grüner Wasserstoff in der RED III: Überblick
Unterquote RFNBO: 2,6 % bis 2030

50 % des eingesetzten Wasserstoffs als RFNBO bis 2030 

Einheitliches Labelling von EE -Anteil

Weitgehende Abschaffung von Multiplikatoren

Regelungen geben den Stand 
des ersten Entwurfs wieder

Einheitliche Anforderungen 
für alle Sektoren!



Einordnung und Ausblick
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Umsetzung der RED II

Anpassung des BImSchG
Aber: Änderung der 37. BImSchV 
steht noch aus

Erlass des Delegierten 
Rechtsakts als EU -VO

(bis zum 31.12.2021)
Abstimmung und Verabschiedung 

der RED III

Erster Entwurf zur RED III

Anpassung der Erneuerbare -
Energien -Verordnung (EEV)

(vgl. § 12h EEV)
Inkrafttreten und Umsetzung 

der RED III
(vss. bis zum 31.12.2024)

?
?



Themenblock II:
Fragen und Antworten
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Nächstes Online -Seminar
ṩgɰǳǳȿ Eǳǈȴ ǳɰȰȴǘɰʆṪ ǈȽ 
Dienstag, 30.11.2021, 9:00 Uhr
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Was sind Ihre Ideen und Impulse? 

Unter #Klimaschutzrecht2031 sammeln wir Ihre Antworten für die 
entscheidenden Fragen der nächsten zehn Jahre.

. 
Helfen Sie mit, ein vollständiges Bild für den rechtlichen 

Forschungsbedarf zu entwickeln!  

www.stiftung -umweltenergierecht.de/ideenforum/

Stiftung Umweltenergierecht @Stiftung_UER
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Investieren Sie jetzt in 
die Zukunft des 
Klimaschutzrechts!

© Anastasiia Shavshyna /iStockphoto.jpg

Kontakt:
Hannah Lallathin
Referentin für Fundraising
lallathin@stiftung -
umweltenergierecht.de

Spendenkonto zum ENERGIEVORRAT

Fürstlich >ǈɸʆǳȴȴṬɸǥȖǳBank
IBAN: DE88 7903 0001 1000 9938 00
BIC: FUCEDE77
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